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Die heutige Prominenz
hat nicht einmal soviel Intimsphäre

wie ein Goldfisch im Aquarium.

Federico Fellini, Regisseur

«Besonders streng»

Als der Nationalrat sich in der vergangenen Parlamentssession

mit der Waffenausfuhr abquälte, ging es auch
und ausgiebig um die Frage, was mit den Entwicklungsländern

zu geschehen habe. Man entschied sich schließlich
für die in der vorgelegten Fassung bereits vorhandene

Formel, Exporte dorthin «besonders streng» zu prüfen.
Vorausgegangen war ein Streit darüber, ob der Begriff
«Entwicklungsland» sich überhaupt hinreichend
definieren lasse; an der Formulierung «besonders streng»
nahm jedoch kein Mensch unter der Bundeskuppel
Anstoß - zumindest stand niemand auf und sagte:
«"Was soll das?»

Dabei bestünde sehr viel Grund dazu, den kritischen
Geist an diesem Wortpaar zu erproben. Und dies auf die

folgende Weise: Die Waffenausfuhr soll - nach der zur
Debatte stehenden Gesetzesvorlage - unter Kontrolle
gehalten werden; diese Kontrolle aber genügt nur, wenn
sie tadellos funktioniert; funktioniert sie jedoch tadellos,
und das müßte sie ja nicht nur in speziellen, sondern in
allen Fällen, so ist schlechterdings nicht einzusehen, wie
sich denn zwischen «strenger» und «besonders strenger»
Kontrolle noch unterscheiden ließe.

Womit die Formulierung «besonders streng» sich als
schlichtes Feigenblatt erweist: Rechtfertigung des

Einbezugs der «Entwicklungsländer» in den Waffenexport
durch ein «Spezialprüfungsverfahren», das in Wahrheit
nicht anders als das ganz normale Verfahren sein kann -
sofern dieses seriös ist. Voila! Es wäre ermutigend, wenn
der Ständerat, der hinter der Volkskammer her an die
Waffenausfuhr -Vorlage gerät, sich noch rechtzeitig um
die Entfernung dieses Feigenblattes verdient machte.
Sonst wird's fatal.
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